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1.

Bekanntmachung
 Haushaltssatzung des Zweckverbandes 

zur Wasserversorgung der Schwabachgruppe
(Landkreis Erlangen-Höchstadt)

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 10 und 17 der Verbandssatzung des Zweckverban-
des zur Wasserversorgung der Schwabachgruppe und Art. 40 Abs. 
1 und Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) i.V.m. Art. 63 ff. der Gemeindeordnung des Freistaates 
Bayern (GO) erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Schwabachgruppe folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 	 2.138.400 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 1.417.400 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und In-
vestitions-förderungsmaßnahmen wird auf 858.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4

Umlagen werden nicht festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Eckental, den 11.02.2019
Zweckverband zur Wasserversorgung
der Schwabachgruppe

gez.

Ilse Dölle

Verbandsvorsitzende

Die vorstehende Haushaltssatzung wurde mit Schreiben des Land-
ratsamtes Erlangen-Höchstadt vom 06.02.2019, Az. 20-941-572722, 
rechtsaufsichtlich genehmigt.

Gemäß Art. 40 Abs. 1 Satz 1 KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO 
und Art. 24 Abs. 1 KommZG wird die Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2019 hiermit amtlich bekanntgemacht. Die Haus-
haltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des ganzen Jah-
res in der Gemeindeverwaltung im Rathaus Eschenau, Rathausplatz 
1, 90542 Eckental, während der allgemeinen Geschäftsstunden öf-
fentlich zur Einsicht auf.
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Landratsamt Forchheim 
Az.: 42-8631-70/2017 
 
 
 

V e r o r d n u n g  
 
des Landratsamtes Forchheim über das Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Oesdorf, 
Gemeinde Heroldsbach (Landkreis Forchheim) und der Gemarkung Weppersdorf, Gemeinde 
Adelsdorf (Landkreis Erlangen-Höchstadt), zum Schutz des Brunnen VI und künftigen 
Brunnen VII für die öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe 
 
 

Vom 20.02.2019 
 
 
Das Landratsamt Forchheim erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl I S. 2254), i. V. mit Art. 31 Abs. 2, Art. 63 Abs. 1 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. 
S. 66, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 21.02.2018 (GVBl. S. 
48), folgende 
 

V e r o r d n u n g  
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe wird das in § 2 näher umschriebene 
Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen nach §§ 3 bis 7 
erlassen. 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus: 
 
 zwei engeren Schutzzonen und 
 einer weiteren Schutzzone. 
 

Die Grenzen des Schutzgebietes und die einzelnen Schutzzonen sind in dem im 
Anhang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue 
Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 10.000 maßgebend, der im 
Landratsamt Forchheim sowie in den Räumen der Gemeinde Heroldsbach und des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Heroldsbacher Gruppe niedergelegt ist; 
er kann dort während der Dienststunden eingesehen werden. Die genaue Grenze der 
Schutzzone verläuft auf der jeweils gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, 
wenn die Schutzzonengrenze ein Grundstück schneidet, auf der der Fassung 
näheren Kante der gekennzeichneten Linie. 

 
(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet 

gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  
 

2.
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(3) Die engeren Schutzzonen und die weitere Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der 
Natur in geeigneter Weise kenntlich zu machen. 

 
 

§ 3 
Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 

 
(1) Es sind 
 
 in der weiteren  

Schutzzone  

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 
zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder 
Veränderungen der 
Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu 
erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- 
und Tongruben, 
Steinbrüche, 
Übertagebergbau und 
Torfstiche 

verboten 
ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen land- 

und forstwirtschaftlichen Nutzung 
 

1.2 Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen  

 und 
- sofern die Bodenauflage 

wiederhergestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.3) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von 
Bohrungen 

nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, 
Tunnelbauten 

verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1 bis 3) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von 
wassergefährdenden Stoffen 
zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.3 Umgang mit wasser-
gefährdenden Stoffen nach § 
62 WHG außerhalb von 
Anlagen nach Nr. 2.2 (siehe 
Anlage 2 Ziffer 3) 

verboten 

2.4  Biogasanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 
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 in der weiteren  

Schutzzone  

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2.5 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche 
Rückstände abzulagern (die 
Behandlung und Lagerung 
von Abfällen fällt unter Nr. 
2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.6 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsan-

lagen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

nur zulässig für Kleinkläranlagen mit 
biologischer Reinigungsstufe für 
bestehende bauliche Anlagen und 
wenn die Dichtheit und 
Standsicherheit durch geeignete 
Konzeption, Bauausführung sowie 
Bauabnahme sichergestellt ist 

verboten 

3.2 Regen- oder Mischwasser-
entlastungsbauwerke zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte  nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt werden und 
mit dichtem Behälter ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten 
3.5 Anlagen zur Versickerung 

von Abwasser oder 
Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder 
Wasser aus Wärmepumpen 
ins Grundwasser zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen 
abfließenden Wassers zu 
errichten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 WHG i.V. mit § 1 
NWFreiV wird hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den bewach-
senen Oberboden oder 
gleichwertige Filteranlagen 1 

- verboten für Niederschlagswasser 
von Gebäuden und gewerblich 
genutzten Grundstücken  

verboten 

3.7 Abwasserleitungen und 
zugehörige Anlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit der 
Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch Druckprobe 
nachgewiesen und wiederkehrend alle 
5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 10 
Jahre durch Druckprobe oder anderes 
gleichwertiges Verfahren überprüft 
wird (Durchleiten von außerhalb des 
Wasserschutzgebiets gesammeltem 
Abwasser verboten) 

verboten 

    

                                                 
1 siehe. DWA-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren  

Schutzzone  

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig  
- für klassifizierte Straßen, wenn die 

Richtlinien für bautechnische 
Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) 
in der jeweils geltenden Fassung 
beachtet werden und 

- wie in Zone II 

nur zulässig  
-  für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt-
öffentliche Wege, 
Eigentümerwege und 
Privatwege und 

-  bei breitflächigem Versickern 
des abfließenden Wassers  

4.2 Eisenbahnanlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.3 Wassergefährdende 
auswaschbare oder auslaug-
bare Materialien (z. B. 
Schlacke, Teer, Imprägnier-
mittel u. ä.) zum Straßen-, 
Wege-,  Eisenbahn- oder 
Wasserbau zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze 
einzurichten oder zu 
erweitern; Camping aller Art 

nur zulässig 
mit Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 3.7 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern 

-    nur zulässig mit 
Abwasserentsorgung über eine 
dichte Sammelentwässerung unter 
Beachtung von Nr. 3.7 

-    verboten für 
Tontaubenschießanlagen und 
Motorsportanlagen 

verboten 

4.7 Großveranstaltungen 
durchzuführen 

-   nur zulässig mit ordnungsgemäßer 
Abwasserentsorgung und 
ausreichend befestigten 
Parkplätzen 

-    verboten für Geländemotorsport 

verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

4.9 Flugplätze einschließlich 
Sicherheitsflächen, Notab-
wurfplätze, militärische An-
lagen und Übungsplätze zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen 
durchzuführen 

nur Durchfahren auf klassifizierten Straßen zulässig 

4.11 Kleingartenanlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 
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 in der weiteren  

Schutzzone  

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.12 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln auf 
Freilandflächen, die nicht 
land-, forstwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden 
(z.B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit Stick-
stoffdüngern 

nur zulässig bei standort- und 
bedarfsgerechter Düngung 

nur standort- und bedarfsgerechte 
Düngung mit Mineraldünger 
zulässig 

4.14 Beregnung von öffentlichen 
Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

nur zulässig nach Maßgabe der 
Beregnungsberatung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70 % der nutzbaren 
Feldkapazität und Dokumentation der 
täglichen Bewässerungsmenge 

verboten 
 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu 

errichten oder zu erweitern  
nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder 

gewerbliches Abwasser anfällt 
oder in eine dichte 
Sammelentwässerung eingeleitet 
wird unter Beachtung von Nr. 3.7  

und 
- wenn die Gründungssohle 

mindestens 2 m über dem 
höchsten Grundwasserstand liegt 

und 
- wenn die Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung 
hierdurch im Wesentlichen 
erhalten bleibt 

verboten 

5.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete  

verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern 

verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

5.5 Ortsfeste Anlagen zur 
Gärfutterbereitung zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Wildfutterplätze und 

Wildgatter zu errichten 
zulässig verboten 

6.2 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung 

verboten 

6.3 forstwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen 
oder zu ändern 

nur zulässig 
für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 
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 in der weiteren  

Schutzzone  

in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.4 Rodung, Kahlschlag größer 
als 5.000 m² oder eine in der 
Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, 
Ziffer 4) 

nicht zulässig, 
(ausgenommen nach 

vorheriger Anzeige bei Kalamitäten) 

nur zulässig bis zu einer 
Flächengröße von max. 1.000 m² 

6.5 Nasskonservierung von 
Rundholz 

verboten 

(2) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der 
Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und –
ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragte. 

 
 

§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Zuständig für die Erteilung der Befreiungen ist die nach Art. 3 Abs. 1 Bayerisches 

Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) örtlich zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde (Landratsamt Erlangen-Höchstadt oder Landratsamt 
Forchheim). 

 
(2) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten und Handlungspflichten des § 3 

gilt § 52 Abs.1 Sätze 2 und 3 WHG. 
 
(3) Die Befreiung nach § 52 Abs.1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(4) Im Falle des Widerrufs kann das nach Art. 3 Abs. 1 BayVwVfG zuständige 

Landratsamt vom Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand 
wiederhergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der 
Schutz der Wasserversorgung, erfordert. 

 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, 
Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung 
des Landratsamtes Forchheim zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG 

und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
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§ 7 

Kontrollmaßnahmen 
 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes 
Forchheim und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle 
der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet 
durch Beauftragte des Landratsamtes Forchheim und durch Personal des 
Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 

öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 
von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß    
§ 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- Und 
Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung –EÜV-) in der jeweils gültigen 
Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische 
Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 

 
 

§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende 

Anordnung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht 
durch eine Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder 
ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG 
i.V.m. §§ 96-98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende 

Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und 
Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach 
Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
 

§ 9 
Pflichten des Begünstigten 

 
(1) Der Unternehmer hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur 

Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den 
Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen es die jeweilige 
Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und 
sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

 
(2) Der Unternehmer hat die engeren Schutzzonen mindesten vierteljährlich; die weitere 

Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen 
die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch 
einzutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind das 
Landratsamt Forchheim und das Wasserwirtschaftsamt Kronach zu verständigen. 
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§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs.2 WHG, Art. 74 Abs 2 Nr.1 BayWG kann mit Geldbuße bis zu 
50.000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1. einem Verbote nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 
2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit der 

Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 
 
3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 

Landkreis Forchheim in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das 

Wasserschutzgebiet in der Gemarkung Oesdorf (Landkreis Forchheim) für die 
öffentliche Wasserversorgung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Heroldsbacher Gruppe vom 12.07.2013 (Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 
22/2013) außer Kraft. 

 
 
Forchheim, den 20.02.2019 
Landratsamt 
 
 
 
Dr. Ulm, Landrat 
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Anlage 2 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nrn. 2 und 6 
 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten.  
 
2. Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (zu Nr. 2.2) 
 
In den engeren Schutzzonen sind Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
nicht zulässig.  
 
In der weiteren Schutzzone sind nur zulässig (bestehende Anlagen): 
 
oberirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A bis C, die in einem Auffangraum aufgestellt 
sind, sofern sie nicht doppelwandig ausgeführt und mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet 
sind; der Auffangraum muss das maximal in den Anlagen vorhandene Volumen 
wassergefährdender Stoffe aufnehmen können, 
 
unterirdische Anlagen der Gefährdungsstufen A und B, die doppelwandig ausgeführt und 
mit einem Leckanzeigegerät ausgerüstet sind. 
 
Die Prüfpflicht richtet sich nach der AWSV.  
 
Unter Nr. 2.2 können auch Abfälle z.B. im Zusammenhang mit Kompostieranlagen oder 
Wertstoffhöfen fallen. An die Bereitstellung von Hausmüll aus privaten Haushalten zur 
regelmäßigen Abholung (z. B. Mülltonnen) werden keine besonderen Anforderungen gestellt. 
 
3. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.12, 
4.13, 6.2 
Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
Kompostierung im eigenen Garten. 
 
4. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.4) 
 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder 
in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits 
eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch 
vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls 
Freiflächenbedingungen entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 
Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 
Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten.  
daher unter Umständen nur durch Kahlschlag möglich ist.  
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Allgemeinverfügung des Landratsamtes Forchheim zur Festlegung einer Sperrzone 
zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 

vom 26.02.2019, Az.: 31-5650.13 

Nach amtlicher Feststellung der Blauzungenkrankheit – Serotyp 8 (Blue-tongue-disease-
Virus – BTV-8) in einem Betrieb in Berglen im Landkreis Rems-Murr-Kreis, Baden-
Württemberg, erlässt das Landratsamt Forchheim als untere Behörde für Veterinärwesen 
folgende an alle Halter von Wiederkäuern gerichtete 

 

Allgemeinverfügung: 

 
1. Das Gebiet der Gemeinden Hallerndorf, Heroldsbach, Hausen, Forchheim, Poxdorf, 

Effeltrich, Langensendelbach, Hetzles, Neunkirchen a. Brand, Dormitz und 
Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim wird zur Sperrzone bezüglich 
Blauzungenkrankheit, Serotyp 8, erklärt. 
Die Sperrzone ergibt sich auch aus der beigefügten Übersichtskarte, die Bestandteil 
der Allgemeinverfügung ist. 

2. Für das Verbringen von empfänglichen Tieren innerhalb der Sperrzone oder aus der 
Sperrzone in freie Gebiete gelten die Regelungen der Verordnung zur Durchführung 
gemeinschaftsrechtlicher und unionsrechtlicher Vorschriften über Maßnahmen zur 
Bekämpfung, Überwachung und Beobachtung der Blauzungenkrankheit und der 
Verordnung (EG) 1266/2007. 

3. Die sofortige Vollziehung der in Nr. 1 und 2 getroffenen Regelungen wird angeordnet. 

4. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben. 

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 

Gründe: 

 
Das Landratsamt Forchheim ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und 
örtlich zuständig gemäß Art. 3 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheits- und 
Veterinärdienst, die Ernährung und den Verbraucherschutz sowie die 
Lebensmittelüberwachung (GDVG) und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
 
Am 20.02.2019 hat das Landratsamt Rems-Murr-Kreis den Ausbruch der 
Blauzungenkrankheit – Serotyp 8 (Bluetongue-disease-Virus – BTV-8) in einem Betrieb in 
der Gemeinde Berglen im Landkreis Rems-Murr  durch virologische Untersuchung (PCR) 
amtlich festgestellt. 
 
Zu 1. 
Rechtsgrundlage für die Festlegung der Sperrzone in Nr. 1 der Allgemeinverfügung ist § 5 
Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 

3.
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(BlauzungenV). Danach sind um einen betroffenen Betrieb ein Sperrgebiet mit mindestens 
100 km Radius sowie daran anschließend ein Beobachtungsgebiet mit mindestens 50 km 
Breite festzulegen. Diese bilden entsprechend Art. 2 Buchst. d der Verordnung (EG) 
1266/2007 eine sog. Sperrzone. 
Der Ausbruch im Rems-Murr-Kreis liegt in einem Abstand von weniger als 150 km zu den 
genannten Gemeinden im Westen des Landkreises Forchheim. Unter Berücksichtigung der 
verwaltungstechnischen Bedingungen sind somit diese Gemeinden insgesamt zur Sperrzone 
zu erklären. 

Es ergibt sich die sachlich gebotene Notwendigkeit, um den Ausbruchsort eine Sperrzone 
von 150 Kilometer Radius länderübergreifend mit der Folge für die betroffenen Gebiete in 
Bayern zu bilden. Die große Ausdehnung ist fachlich dadurch begründet, dass die den 
Seuchenerreger übertragenden Stechmücken (Gnitzen) mit dem Wind über große 
Entfernungen weitergetragen werden können und somit die Gefahr der Weiterverbreitung der 
Seuche über entsprechend große Distanzen gegeben ist. Mit der Festlegung einer 
Sperrzone sind Verbringungsverbote für empfängliche Tiere sowie deren Sperma, Eizellen 
und Embryonen in das freie Gebiet verbunden.  

 

Zu 2. 
Das Verbringen von empfänglichen Tieren innerhalb der Sperrzone oder aus der Sperrzone 
in freie Gebiete ist abschließend geregelt in Art. 7 Abs. 1 bzw. Art. 8 der Verordnung (EG) 
Nr. 1266/2007 der Kommission vom 26.10.2007 sowie § 1 der EG-Blauzungenbekämpfung-
Durchführungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2015 (BGBl. I 
S. 1098), die durch Artikel 5 der Verordnung vom 3. Mai 2016 (BGBl. I S. 1057) geändert 
worden ist, in Verbindung mit der Verordnung zum Schutz gegen die Blauzungenkrankheit 
(BlauzungenV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 2015 (BGBl. I S. 1095). 
 

Zu 3. 
Die sofortige Vollziehbarkeit der Nummern 1 und 2 dieser Allgemeinverfügung wurde nach § 
80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO im überwiegenden öffentlichen Interesse angeordnet. 
 
Die Blauzungenkrankheit ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, für die alle Wiederkäuer und 
Neuweltkameliden empfänglich sind. Sie wird durch ein Virus verursacht, das durch infizierte 
Stechmücken (Gnitzen) übertragen wird. Das klinische Krankheitsbild geht mit 
schmerzhaften Haut- und Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechtsorganen, 
den Zitzen und am Kronsaum der Klauen einher. Neben Leistungseinbußen durch 
Milchrückgang, Gewichtsverlust und Aborte führen schwere Verlaufsformen auch zu hohen 
Sterblichkeitsraten (insbesondere bei Schafen).  
 
Mit der Festlegung der Sperrzone sind Verbringungsverbote für empfängliche Tiere sowie 
deren Sperma, Eizellen und Embryonen verbunden, durch die eine Verschleppung des 
Seuchenerregers in freie Gebiete verhindert werden soll.   

 
Es ist daher sicherzustellen, dass auch während eines eventuellen Klageverfahrens von 
durch diese Allgemeinverfügung Betroffenen alle notwendigen Schutz- und 
Bekämpfungsmaßnahmen rechtzeitig und wirksam durchgeführt werden können. Die 
Blauzungenkrankheit ist eine hochvirulente Seuche, die den raschen Einsatz von 
Seuchenbekämpfungsmaßnahmen gebietet. Ohne das sofortige Wirksamwerden der 
genannten Ge- und Verbote bestünde die Gefahr, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet 
und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. Aus diesem Grund können zeitliche 
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Verzögerungen hinsichtlich der Bekämpfung der Tierseuche aufgrund aufschiebender 
Wirkung von etwaigen Rechtsbehelfen nicht hingenommen werden. 
 
Angesichts des überragenden öffentlichen Interesses an der sofortigen Vollziehung dieser 
Allgemeinverfügung müssen die persönlichen und wirtschaftlichen Interessen (z.B. 
wirtschaftliche Einbußen) der konkret Betroffenen im Landkreis Forchheim zurückstehen. 
 
Zu 4. 
Nummer 4 dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG. Da die 
Schutzmaßregeln im Interesse einer wirksamen Seuchenbekämpfung unverzüglich greifen 
müssen, wurde von dieser Regelung Gebrauch gemacht. 
 
Zu 5. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 13 des Bayerischen Tiergesundheit-
Ausführungsgesetzes. 
 
 
 

Hinweise: 

1. Bei der Blauzungenkrankheit handelt es sich um eine anzeigepflichtige Tierseuche im 
Sinne des § 4 Abs. 1 Tiergesundheitsgesetz in Verbindung mit § 1 Nr. 7 der 
Verordnung über anzeigepflichtige Tierseuchen. Demnach hat der Tierhalter bei 
Ausbruch der Tierseuche oder auftretenden Erscheinungen, die den Ausbruch der 
Tierseuche befürchten lassen, dies der zuständigen Behörde unter Angabe seines 
Namens und seiner Anschrift sowie des Standortes und der Haltungsform der 
betroffenen Tiere und der sonstigen für die jeweilige Tierseuche empfänglichen 
gehaltenen Tiere unverzüglich anzuzeigen. 

 
Das klinische Krankheitsbild geht mit schmerzhaften Haut- und 
Schleimhautentzündungen am Kopf, den Geschlechtsorganen, den Zitzen und am 
Kronsaum der Klauen einher. Neben Leistungseinbußen durch Milchrückgang, 
Gewichtsverlust und Aborte führen schwere Verlaufsformen auch zu hohen 
Sterblichkeitsraten (insbesondere bei Schafen). 
 
Empfängliche Tierarten im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind Wiederkäuer (Rind, 
Schaf, Ziege, Hirschartige wie Rot-, Dam-, Sika- und Rehwild). 

 
2. In der festgelegten Sperrzone gelten kraft Gesetzes folgende Regelungen: 

 
2.1. Wer in der Sperrzone empfängliche Tiere hält, hat dies und den Standort der Tiere -  

soweit noch nicht geschehen - unverzüglich nach Bekanntgabe der Festsetzung 
der Sperrzone dem Landratsamt Forchheim (Veterinäramt) anzuzeigen.  
 
 

2.2. Ein Verbringen der empfänglichen Tiere, deren Sperma, Eizellen, und Embryonen ist 
nur unter Einhaltung der Bedingungen der Art. 7 bzw. 8 der Verordnung (EG) Nr. 
1266/2007 zulässig. 
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  Zu deren Umsetzung werden folgende Hinweise gegeben:  

2.2.1.  Verbringen empfänglicher Tiere innerhalb der Sperrzone:  

Das Verbringen von Zucht-, Nutz- und Schlachttieren ist in Art. 7 Abs. 1 
VO (EG) Nr. 1266/2007 geregelt. Das Verbringen innerhalb der Sperrzone 
ist nur mit Zulassung der zuständigen Behörde möglich.  

Ein Transport gilt als zugelassen, wenn die als Anlage angehängte 
„Tierhaltererklärung innerhalb Sperrgebiet“ dem Veterinäramt übersendet 
wird. 

 per Telefax 09191/86-3418 

 per E-Mail veterinaeramt@lra-fo.de 

 postalisch Landratsamt Forchheim, Veterinäramt, Oberes Tor 1, 
91320 Ebermannstadt 

Die Erklärung ist in Kopie dem Empfänger der Tiere auszuhändigen. 

 
2.2.2. Verbringen empfänglicher Tiere aus der Sperrzone: 

 
Beim Verbringen empfänglicher Tiere aus der Sperrzone in freie Gebiete 
innerhalb Deutschlands sind die Voraussetzungen des Art. 8 der VO (EG) 
Nr. 1266/2007 einzuhalten. Bezüglich der einzuhaltenden 
Tiergesundheitsgarantien gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b) dieser 
Verordnung ergeben sich derzeit folgende Möglichkeiten: 

Option  zu verbringende Tiere  Verbringung möglich, wenn folgende Bedingungen 
erfüllt sind:  

1 Geimpfte Tiere ab einem Alter 
von drei Monaten  

- Bei Rindern:  
Grundimmunisierung nach Angaben des 
Impfstoffherstellers gegen BTV-8 mit Eintragung in 
HIT-Datenbank  

- Bei Schafen/Ziegen2: 
Grundimmunisierung nach Angaben des 
Impfstoffherstellers gegen BTV-8 und Bestätigung 
der Impfung durch „Tierhaltererklärung zum 
innerstaatlichen Verbringen von Schafe/Ziegen“ 

- Wiederholungsimpfungen gegen BTV-8 mit 
Eintragung in HIT-Datenbank wurden jeweils 
innerhalb von einem Jahr durchgeführt1  

- Einhaltung von mind. 60 Tage Wartezeit nach 
Abschluss der Grundimmunisierung vor dem 
Verbringen 

2 Geimpfte Tiere ab einem Alter 
von drei Monaten  
 

- Grundimmunisierung nach Angaben des 
Impfstoffherstellers gegen BTV-8 mit Eintragung in 
der HIT-Datenbank 

- Nach 35 Tagen Wartezeit nach Abschluss der 
Grundimmunisierung negative virologische 
Untersuchung der zu verbringenden Tiere mittels 
PCR (aus EDTA-Blut) 
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3 Kälber bis zum Alter von drei 
Monaten von geimpften Kühen 
mit Biestmilchverabreichung  

- Grundimmunisierung der Mutterkuh nach Angaben 
des Impfstoffherstellers gegen BTV-8 mit Eintragung 
in HIT-Datenbank, wobei diese vier Wochen vor dem 
Abkalben abgeschlossen sein muss  

- Wiederholungsimpfungen gegen BTV-8 mit 
Eintragung in HIT-Datenbank wurden jeweils 
innerhalb von einem Jahr durchgeführt1  

- Das Kalb muss innerhalb der ersten Lebensstunden 
Kolostralmilch der Mutter erhalten  

- Bestätigung dieser Voraussetzungen durch den 
Tierhalter durch „Tierhaltererklärung Kälber“  

4 Zucht- / Nutztiere ohne gültigen 
Impfschutz  
(Diese Regelung gilt vorläufig 
bis auf Weiteres)  

- Bei Rindern:  
negative Untersuchung auf BTV-8 mittels PCR (aus 
EDTA-Blut) innerhalb von sieben Tagen vor dem 
Verbringen; Eintragung des negativen 
Untersuchungsergebnisses in HIT-Datenbank durch 
das Untersuchungsamt  

- Bei Schafen/Ziegen:  
negative Untersuchung auf BTV-8 mittels PCR (aus 
EDTA-Blut) innerhalb von sieben Tagen vor dem 
Verbringen; Bestätigung der Untersuchung und 
Repellent-Behandlung durch Tierhaltererklärung 
„Ungeimpfte Schafe/Ziegen“  

- Behandlung mit Repellent vom Zeitpunkt der 
Untersuchung bis zum Verbringen nach 
Herstellerangaben  

- handschriftliche Bestätigung des Tierhalters auf dem 
Untersuchungsantrag für PCR-Untersuchung, dass 
die Repellent-Behandlung durchgeführt wird  

5 Schlachttiere ohne gültigen 
Impfschutz  

- Tiere werden ausschließlich zum Schlachten 
verbracht  

- Bestätigung des Freiseins von Anzeichen der 
Blauzungenkrankheit durch den Tierhalter mittels 
„Tierhaltererklärung Schlachttiere“, die dem 
amtlichen Tierarzt am Schlachthof zu übergeben ist 

1 eine verzögerte Nachimpfung (z. B. durch Nicht-Verfügbarkeit des Impfstoffes) wird bis zu einem Zeitraum von  
maximal drei Monaten Verzögerung als Auffrischung toleriert 
2 Der Impfstoff muss für die entsprechende Tierart zugelassen sein 
 
 
Für die weiteren in Art. 8 Abs. 1 Buchst. a) i. V. m. Anhang III der VO (EG) Nr. 
1266/2007 geregelten Ausnahmemöglichkeiten zum Verbringungsverbot fehlen derzeit 
die Voraussetzungen, um diese zuzulassen. 
 
Die Impfung gegen die Serotypen 4 und 8 der Blauzungenkrankheit ist im Landkreis 
Forchheim allgemein zugelassen. 
 
Für die Repellentbehandlung werden die hierfür zugelassenen Tierarzneimittel 
empfohlen. 
 
Musterformulare für Transporte (Tierhaltererklärungen), Untersuchungen usw. können auch 
auf der Internetseite des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) in stets aktueller Fassung unter folgender Adresse 
heruntergeladen werden: 
https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankhei
t/index.htm
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Hinweise zum BTV-8-Ausschluss mittels PCR: 
  
- die Untersuchungen sind durch das Bayerische Landesamt für Gesundheit und 

Lebensmittelsicherheit (LGL) durchzuführen; 
- als Probenmaterial sind ausschließlich EDTA-Blutproben mit dem 

Untersuchungsantrag, auf dem die Repellentbehandlung schriftlich durch den 
Tierhalter bestätigt wird, an die Untersuchungsämter einzusenden;  

- als Untersuchungsanträge sind vorzugsweise elektronische HIT-Anträge zu 
verwenden; alle Angaben sind möglichst vollständig auszufüllen; unerlässlich sind in 
jedem Fall die Betriebsangaben, das Probenahmedatum sowie die Kennzeichnung 
der beprobten Tiere; bei Rindern immer mit vollständiger und korrekter 
Ohrmarkennummer;  

- die Bestätigung, dass eine Repellentbehandlung der zu verbringenden Tiere 
durchgeführt wird, muss durch den Tierhalter handschriftlich mit Unterschriftsdatum 
und Unterschrift auf dem Untersuchungsantrag vermerkt sein; ist dies nicht erfolgt, 
nehmen die Untersuchungsämter mit der Tierarztpraxis Kontakt auf, bevor die 
Laboruntersuchung durchgeführt wird.  

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth in 95444 Bayreuth erhoben werden. 
Die Klage kann schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die 
Anschrift lautet: 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth, 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Abschrift 
beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
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Forchheim, den 26.02.2019 

 

 

Becher 
Oberregierungsrätin 
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Landratsamt Forchheim 
Az.: 42-8631-03/17 
 
 
 

V e r o r d n u n g  
 
des Landratsamtes Forchheim über das Wasserschutzgebiet in den Gemarkungen Eschlipp 
und Breitenbach, Stadt Ebermannstadt sowie Drügendorf, Markt Eggolsheim, zum Schutz 
der Bernbrunnenquelle für die öffentliche Wasserversorgung des Ortes Eschlipp, Stadt 
Ebermannstadt 
 
 

vom 25.02.2019 
 
 
Das Landratsamt Forchheim erlässt auf Grund des § 51 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 und § 52 des 
Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) i. d. F. der 
Bekanntmachung vom 31.07.2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 04.12.2018 (BGBl I S. 2254), i. V. mit Art. 31 Abs. 2, Art. 63 Abs. 1 des 
Bayerischen Wassergesetzes (BayWG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 25.02.2010 (GVBl. 
S. 66, BayRS 753-1-U), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 21.02.2018 (GVBl. S. 
48), folgende 

V e r o r d n u n g  
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Zur Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung der Stadt Ebermannstadt wird das in § 2 
näher umschriebene Schutzgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die Anordnungen 
nach §§ 3 bis 7 erlassen. 
 
 

§ 2 
Schutzgebiet 

 
(1) Das Schutzgebiet besteht aus: 
 
 einem Fassungsbereich, 
 einer engeren Schutzzone und 
 einer weiteren Schutzzone  
 

Die Grenzen des Schutzgebietes und die einzelnen Schutzzonen sind in dem im 
Anhang (Anlage 1) veröffentlichten Lageplan eingetragen. Für die genaue 
Grenzziehung ist ein Lageplan im Maßstab 1 : 5.000 maßgebend, der im 
Landratsamt Forchheim sowie in den Räumen der VG Ebermannstadt und des 
Marktes Eggolsheim niedergelegt ist; er kann dort während der Dienststunden 
eingesehen werden. Die genaue Grenze der Schutzzone verläuft auf der jeweils 
gekennzeichneten Grundstücksgrenze oder, wenn die Schutzzonengrenze ein 
Grundstück schneidet, auf der der Fassung näheren Kante der gekennzeichneten 
Linie. 

 
(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im Schutzgebiet 

gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten Grenzen der Schutzzonen nicht.  
 
(3) Der Fassungsbereich ist durch eine Umzäunung, die engere und die weitere 

Schutzzone sind, soweit erforderlich, in der Natur in geeigneter Weise kenntlich 
gemacht. 

4.
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§ 3 

Verbotene oder nur beschränkt zulässige Handlungen 
 
(1) Es sind 
 
 in der weiteren  

Schutzzone  
in der engeren  

Schutzzone 

entspricht Zone III II 

1. bei Eingriffen in den Untergrund (ausgenommen in Verbindung mit den nach Nr. 2 bis 5 
zugelassenen Maßnahmen) 

1.1 Aufschlüsse oder 
Veränderungen der 
Erdoberfläche, auch wenn 
Grundwasser nicht 
aufgedeckt wird, 
vorzunehmen oder zu 
erweitern; insbesondere 
Fischteiche, Kies-, Sand- 
und Tongruben, 
Steinbrüche, 
Übertagebergbau und 
Torfstiche 

verboten 
ausgenommen Bodenbearbeitung im Rahmen der ordnungsgemäßen land- 

und forstwirtschaftlichen Nutzung 
 

1.2 Wiederverfüllung von 
Erdaufschlüssen, Baugruben 
und Leitungsgräben sowie 
Geländeauffüllungen  

nur zulässig 
- mit dem ursprünglichen 

Erdaushub im Zuge von 
Baumaßnahmen  

 und 
- sofern die Bodenauflage 

wiederhergestellt wird 

verboten 

1.3 Leitungen verlegen oder 
erneuern (ohne Nrn. 2.1, 3.7 
und 6.11) 

--- verboten 

1.4 Durchführung von 
Bohrungen nur zulässig für Bodenuntersuchungen bis zu 1 m Tiefe 

1.5 Untertage-Bergbau, 
Tunnelbauten verboten 

2. bei Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (siehe Anlage 2, Ziffer 1) 
2.1 Rohrleitungsanlagen zum 

Befördern von 
wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 WHG zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

2.2 Anlagen nach § 62 WHG 
zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

2.3 Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
nach § 62 WHG, außerhalb 
von Anlagen nach Nr. 2.2 
(siehe Anlage 2, Ziffer 3) 

verboten 
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 in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

2.4 Abfall i. S. d. Abfallgesetze 
und bergbauliche 
Rückstände abzulagern (die 
Behandlung und Lagerung 
von Abfällen fällt unter Nr. 
2.2 und Nr. 2.3) 

verboten 

2.5 Genehmigungspflichtiger 
Umgang mit radioaktiven 
Stoffen im Sinne des 
Atomgesetzes und der 
Strahlenschutzverordnung 

verboten 

3. bei Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen 
3.1 Abwasserbehandlungsan-

lagen zu errichten oder zu 
erweitern einschließlich 
Kleinkläranlagen  

verboten 

3.2 Regen- und 
Mischwasserentlastungsbau-
werke zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

3.3 Trockenaborte zu errichten 
oder zu erweitern  

nur zulässig, wenn diese nur 
vorübergehend aufgestellt werden und 
mit dichtem Behälter ausgestattet sind 

verboten 

3.4 Ausbringen von Abwasser  verboten 
3.5 Anlagen zur Versickerung 

von Abwasser oder 
Einleitung oder Versickerung 
von Kühlwasser oder 
Wasser aus Wärmepumpen 
ins Grundwasser zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

3.6 Anlagen zur Versickerung 
des von Dachflächen 
abfließenden Wassers zu 
errichten oder zu erweitern 
(auf die Erlaubnispflichtigkeit 
nach § 8 WHG i.V. mit § 1 
Niederschlagswasserfrei-
stellungsverordnung  
- NWFreiV -  wird 
hingewiesen) 

- nur zulässig bei ausreichender 
Reinigung durch flächenhafte 
Versickerung über den bewach-
senen Oberboden oder 
gleichwertige Filteranlagen1 
 

- verboten für Niederschlagswasser 
von Gebäuden und gewerblich 
genutzten Grundstücken 

verboten 

                                                 
1 siehe. ATV-DVWK-Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ 
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 in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

3.7 Abwasserleitungen und 
zugehörige Anlagen zu 
errichten oder zu erweitern 

nur zulässig zum Ableiten von 
Abwasser, wenn die Dichtheit der 

Entwässerungsanlagen vor 
Inbetriebnahme durch Druckprobe 

nachgewiesen und wiederkehrend alle 
5 Jahre durch Sichtprüfung und alle 10 
Jahre durch Druckprobe oder anderes 

gleichwertiges Verfahren überprüft 
wird. (Durchleiten von außerhalb des 
Wasserschutzgebiets gesammeltem 

Abwasser verboten) 

verboten 

 

 in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4. bei Verkehrswegen, Plätzen mit besonderer Zweckbestimmung, Hausgärten, sonstigen 
Handlungen 

4.1 Straßen, Wege und sonstige 
Verkehrsflächen zu errichten 
oder zu erweitern 

nur zulässig 
- für qualifizierte Straßen, wenn 

die „Richtlinien für 
bautechnische Maßnahmen 
an Straßen in 
Wasserschutzgebieten 
(RiStWag)“ in der jeweils 
geltenden Fassung beachtet 
werden 

und 
- wie in Zone II  

nur zulässig 
- für öffentliche Feld- und 

Waldwege, beschränkt 
öffentliche Wege, Eigentümer-
wege und Privatwege und 

- wenn die Schutzfunktion der 
Grundwasserüberdeckung 
erhalten bleibt 

- bei breitflächigem Versickern 
des abfließenden Wassers 

4.2 Eisenbahnanlagen zu 
errichten oder zu erweitern verboten 

4.3 Wassergefährdende 
auswaschbare oder 
auslaugbare Materialien     
(z. B. Schlacke, Teer, 
Imprägniermittel u. ä.) zum 
Straßen-, Wege-,  
Eisenbahn- oder Wasserbau 
bzw. Straßenunterhalt 
(Streusalz) zu verwenden 

verboten 

4.4 Baustelleneinrichtungen, 
Baustofflager zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

4.5 Bade- oder Zeltplätze 
einzurichten oder zu 
erweitern; Camping aller Art 

verboten 

4.6 Sportanlagen zu errichten 
oder zu erweitern verboten 

4.7 Großveranstaltungen 
durchzuführen verboten 

4.8 Friedhöfe zu errichten oder 
zu erweitern verboten 
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 in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

4.9 Flugplätze einschl. 
Sicherheitsflächen, 
Notabwurfplätze, militärische 
Anlagen und Übungsplätze 
zu errichten oder zu 
erweitern 

verboten 

4.10 Militärische Übungen 
durchzuführen verboten 

4.11 Kleingartenanlagen zu 
errichten oder zu erweitern verboten 

4.12 Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln auf 
Freiflächen, die nicht land-, 
forstwirtschaftlich oder 
erwerbsgärtnerisch genutzt 
werden (z .B. Verkehrswege, 
Rasenflächen, Friedhöfe, 
Sportanlagen) 

verboten 

4.13 Düngen mit 
Stickstoffdüngern nur zulässig bei standort- und 

bedarfsgerechter Düngung 

nur standort- und bedarfsgerechte 
Düngung mit Mineraldünger 

zulässig 
4.14 Beregnung von öffentlichen 

Grünanlagen, Rasensport- 
und Golfplätzen 

 
verboten 

5. bei baulichen Anlagen 
5.1 bauliche Anlagen zu 

errichten oder zu erweitern  
nur zulässig,  
- wenn kein häusliches oder 

gewerbliches Abwasser anfällt 
oder in eine dichte 
Sammelentwässerung eingeleitet 
wird unter Beachtung von Nr. 3.7  

und 
- wenn die Schutzfunktion der 

Grundwasserüberdeckung 
erhalten bleibt  

verboten 

5.2 Ausweisung neuer 
Baugebiete  verboten 

5.3 Stallungen zu errichten oder 
zu erweitern verboten 

5.4 Anlagen zum Lagern und 
Abfüllen von Jauche, Gülle, 
Silagesickersaft zu errichten 
oder zu erweitern 

verboten 

5.5 ortsfeste Anlagen zur 
Gärfutterbereitung zu 
errichten oder zu erweitern 

verboten 

6. bei landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen und gärtnerischen Flächennutzungen 
6.1 Düngen mit Gülle, Jauche, 

Festmist, Gärresten aus 
Biogasanlagen und 
Festmistkompost  

nur zulässig wie bei Nr. 6.2 verboten 
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 in der weiteren  
Schutzzone  

in der engeren  
Schutzzone 

entspricht Zone III II 

6.2 Düngen mit sonstigen 
organischen und 
mineralischen Stickstoff- 
düngern (ohne Nr. 6.3) 

nur zulässig, wenn die Stickstoffdüngung in zeit- und bedarfsgerechten 
Gaben erfolgt, insbesondere nicht 
- auf abgeernteten Flächen ohne unmittelbar folgenden Zwischen- oder 

Hauptfruchtanbau 
- auf Grünland vom  01.11. bis 15.02. (ausgenommen Festmist in Zone III) 
- auf Ackerland vom 01.10. bis 15.02. (ausgenommen Festmist in Zone III) 
- auf Brachland 

6.3 Ausbringen oder Lagern von 
Klärschlamm, klärschlamm-
haltigen Düngemitteln, 
Fäkalschlamm oder 
Gärsubstrat bzw. Kompost 
aus zentralen 
Bioabfallanlagen 

verboten 

6.4 ganzjährige 
Bodenbedeckung durch 
Zwischen- und Hauptfrucht 

erforderlich, soweit fruchtfolge- und witterungsbedingt möglich. 
Eine wegen der nachfolgenden Fruchtart unvermeidbare Winterfurche darf 

erst ab 01.11. erfolgen. 
Zwischenfrucht vor Mais darf erst ab dem 01.04. eingearbeitet werden. 

6.5 Lagern von Festmist, 
Sekundärrohstoffdünger 
oder Mineraldünger auf 
unbefestigten Flächen 

verboten, ausgenommen Kalkdünger; 
Mineraldünger und Schwarzkalk nur 
zulässig, sofern gegen Niederschlag 

abgedeckt 

verboten 

6.6 Gärfutterlagerung außerhalb 
von ortsfesten Anlagen  

nur zulässig in allseitig dichten 
Foliensilos bei Siliergut ohne 

Gärsafterwartung sowie Ballensilage 

verboten 
 

6.7 Beweidung, Freiland-, 
Koppel- und 
Pferchtierhaltung 

verboten 

6.8 Wildfutterplätze und 
Wildgatter zu errichten --- verboten 

6.9 Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln aus 
Luftfahrzeugen oder zur 
Bodenentseuchung 

verboten 

6.10 Beregnung landwirtschaftlich 
oder gärtnerisch genutzter 
Flächen 

nur zulässig nach Maßgabe der 
Beregnungsberatung oder bis zu einer 
Bodenfeuchte von 70 % der nutzbaren 

Feldkapazität 

verboten 

6.11 landwirtschaftliche Dräne 
und zugehörige 
Vorflutgräben anzulegen 
oder zu ändern 

nur zulässig für Instandsetzungs- und Pflegemaßnahmen 

6.12 besondere Nutzungen im 
Sinne von Anlage 2, Ziffer 3 
neu anzulegen oder zu 
erweitern 

 verboten 

6.13 Rodung, Kahlschlag größer 
als 1.000 m² oder eine in der 
Wirkung gleichkommende 
Maßnahme (siehe Anlage 2, 
Ziffer 4) 

nicht zulässig 
(außer bei Kalamitäten) 

6.14 Nasskonservierung von 
Rundholz verboten 
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(2) Im Fassungsbereich (Schutzzone I) sind sämtliche unter den Nr. 1 bis 6 aufgeführte 
Handlungen verboten. Das Betreten ist nur zulässig für Handlungen im Rahmen der 
Wassergewinnung und -ableitung durch Befugte des Trägers der öffentlichen 
Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der von ihm 
Beauftragten. 

 
(3) Die Verbote und Beschränkungen des Absatzes 1 und 2 gelten hinsichtlich der 

Nummern 3.6 und 5.1 nicht für Handlungen im Rahmen der Wassergewinnung und    
-ableitung des Trägers der öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese 
Verordnung geschützt ist, oder der von ihm Beauftragten. 
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§ 4 
Befreiungen 

 
(1) Für die Erteilung von Befreiungen von den Verboten des § 3 gilt § 52 Abs. 1 Sätze 2 

und 3 WHG. 
 
(2) Die Befreiung nach § 52 Abs. 1 Satz 2 WHG ist widerruflich; sie kann mit Inhalts- und 

Nebenbestimmungen verbunden werden und bedarf der Schriftform. 
 
(3) Im Falle des Widerrufs kann das Landratsamt Forchheim vom 

Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, 
sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der 
Wasserversorgung, erfordert. 

 
 

§ 5 
Beseitigung und Änderung bestehender Einrichtungen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben die Beseitigung oder Änderung von Einrichtungen, die zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand, 
Errichtung, Erweiterung oder Betrieb unter die Verbote des § 3 fallen, auf Anordnung 
des Landratsamtes Forchheim zu dulden, sofern sie nicht schon nach anderen 
Vorschriften verpflichtet sind, die Einrichtung zu beseitigen oder zu ändern. 

 
(2) Für Maßnahmen nach Abs. 1 ist nach dem § 52 Abs. 4 WHG i.V.m. §§ 96 – 98 WHG 

und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 
 
 

§ 6 
Kennzeichnung des Schutzgebietes 

 
Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des Schutzgebietes 
haben zu dulden, dass die Grenzen des Fassungsbereiches und der Schutzzonen durch 
Aufstellen oder Anbringen von Hinweiszeichen kenntlich gemacht werden. 
 
 

§ 7 
Kontrollmaßnahmen 

 
(1) Die Eigentümer und Nutzungsberechtigten von Grundstücken innerhalb des 

Schutzgebietes haben Probenahmen von im Schutzgebiet zum Einsatz bestimmten 
Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln durch Beauftragte des Landratsamtes 
Forchheim und durch Personal des Wasserversorgungsunternehmens zur Kontrolle 
der Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung zu dulden. 

 
(2) Sie haben ferner die Entnahme von Boden-, Vegetations- und Wasserproben und die 

hierzu notwendigen Verrichtungen auf den Grundstücken im Wasserschutzgebiet 
durch Beauftragte des Landratsamtes Forchheim und durch Personal des 
Wasserversorgungsunternehmens zu dulden. 

 
(3) Sie haben ferner das Betreten der Grundstücke durch Bedienstete des Trägers der 

öffentlichen Wasserversorgung, die durch diese Verordnung geschützt ist, oder der 
von ihm Beauftragten, zur Wahrnehmung der Eigenüberwachungspflichten gemäß 
§ 3 der Verordnung zur Eigenüberwachung von Wasserversorgungs- und 
Abwasseranlagen (Eigenüberwachungsverordnung -EÜV-) in der jeweils gültigen 
Fassung zu gestatten, die hierzu erforderlichen Auskünfte zu erteilen und technische 
Ermittlungen und Prüfungen zu ermöglichen. 
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§ 8 
Entschädigung und Ausgleich 

 
(1) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende 

Anordnung das Eigentum unzumutbar beschränkt und diese Beschränkung nicht 
durch eine Befreiung nach § 4 oder andere Maßnahmen vermieden oder 
ausgeglichen werden kann, ist über die Fälle des § 5 hinaus nach § 52 Abs. 4 WHG 
i.V.m. §§ 96 - 98 WHG und Art. 57 BayWG Entschädigung zu leisten. 

 
(2) Soweit diese Verordnung oder eine aufgrund dieser Verordnung ergehende 

Anordnung erhöhte Anforderungen festsetzt, die die ordnungsgemäße land- oder 
forstwirtschaftliche Nutzung einschränken oder Mehraufwendungen für den Bau und 
Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen zur Folge haben, ist für die 
dadurch verursachten wirtschaftlichen Nachteile ein angemessener Ausgleich nach 
Art. 32 i.V.m. Art. 57 BayWG zu leisten. 

 
 

§ 9 
Pflichten des Begünstigten 

 
(1) Der Unternehmer hat den Fassungsbereich des Wasserschutzgebietes lückenlos so 

zu umzäunen, dass er von Unbefugten nicht betreten werden kann. Die Umzäunung 
ist ordnungsgemäß zu unterhalten. 

 
(2) Der Unternehmer hat bei nicht öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur 

Kennzeichnung die Hinweiszeichen auf eigene Kosten zu beschaffen und an den 
Stellen anzubringen und zu unterhalten, an denen es die jeweilige 
Kreisverwaltungsbehörde anordnet. Dies gilt auch für oberirdische Gewässer und 
sonstige Stellen, an denen eine Kennzeichnung erforderlich ist. 

 
(3) Der Unternehmer hat die engere Schutzzone mindestens vierteljährlich; die weitere 

Schutzzone mindestens einmal pro Jahr zu begehen. Festgestellte Verstöße gegen 
die Anordnungen der Schutzgebietsverordnung sind in das Betriebstagebuch 
einzutragen. Sofern eine Mängelbeseitigung nicht erreicht werden kann, sind das 
Landratsamt Forchheim und das Wasserwirtschaftsamt Kronach zu verständigen. 

 Das Verbot der Düngung mit Gülle, Jauche, Festmist, Gärresten aus Biogasanlagen 
und Festmistkompost in der engeren Schutzzone ist mindestens einmal im Monat zu 
kontrollieren. Verstöße sind dem Landratsamt Forchheim unverzüglich mitzuteilen. 

 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Nach § 103 Abs. 1 Nr. 7a, Abs. 2 WHG, Art. 74 Abs. 2 Nr. 1 BayWG kann mit Geldbuße bis 
zu 50.000 Euro belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
 1. einem Verbote nach § 3 Abs. 1 zuwiderhandelt, 
 

2. eine nach § 4 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit 
der Befreiung verbundenen Inhalts- und Nebenbestimmungen zu befolgen, 

 
 3. Anordnungen oder Maßnahmen nach den §§ 5 und 7 nicht duldet. 
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§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 

Landkreis Forchheim in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Verordnung des Landratsamtes Forchheim über das 

Wasserschutzgebiet in den Gemarkung Eschlipp und Breitenbach, Stadt 
Ebermannstadt und Drügendorf, Markt Eggolsheim für die öffentliche 
Wasserversorgung der Ortschaft Eschlipp, Landkreis Forchheim (teilwirksames 
Schutzgebiet) vom 18.10.1991, zuletzt geändert mit Verordnung vom 08.12.1994 
(Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 43) außer Kraft. 

 
 
Forchheim, den 25.02.2019 
Landratsamt 
 
 
 
 
Dr. Ulm 
Landrat 
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Anlage 2 
 
Maßgaben zu § 3 Abs. 1, Nr. 2 und 6 
 
 
1. Wassergefährdende Stoffe (zu Nr. 2) 
 
Bezüglich der Einstufung wassergefährdender Stoffe ist Kapitel 2 der „Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)“ zu beachten.  
 
2. Umgang mit wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen (zu Nr. 2.3) 
 
Von der Nr. 2.3 sind nicht berührt: 
Düngung, Anwendung von Pflanzenschutzmitteln etc. nach den Maßgaben der Nr. 4.12, 
4.13, 6.1, 6.2, 6.5 und 6.6, 
Straßensalzung im Rahmen des Winterdienstes, 
das Mitführen und Verwenden von Betriebsstoffen für Fahrzeuge und Maschinen, 
Kleinmengen für den privaten Hausgebrauch, 
Kompostierung im eigenen Garten. 
 
Wassergefährdende Stoffe  
 
Es ist jeweils die aktuelle Fassung der „Allgemeinen Verwaltungsvorschrift über die nähere 
Bestimmung wassergefährdender Stoffe und ihre Einstufung entsprechend ihrer 
Gefährlichkeit - VwV wassergefährdende Stoffe (VwVwS)“ zu beachten (abrufbar im Internet: 
www.umweltbundesamt.de/wgs/wgs-index.htm). 
Für Stoffe, deren Wassergefährdungsklasse (WGK) nicht sicher bestimmt ist, wird WGK 3 
zugrunde gelegt. 
Im Folgenden werden einige in Haushalt, Landwirtschaft und Industrie gebräuchliche Stoffe 
und deren Einstufung in die jeweilige Wassergefährdungsklasse gemäß VwVwS vom 
17.05.1999 beispielhaft aufgeführt. Ebenso sind viele Abfälle wassergefährdende Stoffe. 
 
WGK 1 WGK 2 WGK 3 
schwach wassergefährdende 
Stoffe 

wassergefährdende Stoffe stark wassergefährdende Stoffe 

„Biodiesel“;   schweres Heizöl 
reine Schmieröle auf 
Mineralölbasis  
Ethanol (Alkohol, 
Brennspiritus) 
Glykol (in Kühlmitteln) 
Essigsäure (Entkalker) 
Salzsäure 
Schwefelsäure (z.B. in 
Autobatterien) 
Auftausalz, Viehsalz 
Düngemittel wie 
Flüssigdünger AHL 
Ammoniumnitrat, -sulfat  
Kaliumnitrat, -sulfat  
Dicyandiamid (DIDIN) 

Dieselkraftstoff;   leichtes 
Heizöl 
Schmieröle auf 
Mineralölbasis mit Zusätzen 
(Motorenöl, Hydrauliköl, 
Getriebeöl) 
Dichlormethan (in 
Abbeizmitteln) 
Formaldehyd (als 
Konservierungsmittel in 
Lacken und Klebern) 
Natriumhypochlorit 
(Chlorbleichlauge) 
Toluol, Xylol (in sog. 
Nitroverdünnern) 
einige Pflanzenschutzmittel, 
z.B. Terbutylazin  
Bentazon, Ethephon 

Ottokraftstoffe (Benzin, Super) 
Altöle 
einige Lösungsmittel, z.B. 
Tetrachlorethen  
         (chem. Reinigung) 
Trichlorethen  
         (zur Metallentfettung) 
Quecksilber  
Teer (Abdichtmittel) 
die meisten 
Pflanzenschutzmittel, z.B. 
Cypermethrin  
Lindan 
Isoproturon 
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3. Besondere Nutzungen  
 
sind folgende landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gärtnerische Nutzungen (zu Nr. 
6.13): 

- Weinbau 
- Hopfenanbau 
- Tabakanbau 
- Gemüseanbau 
- Zierpflanzenanbau 
- Baumschulen und forstliche Pflanzgärten 

 
Das Verbot bezieht sich nur auf die Neuanlage derartiger Nutzungen, nicht auf die 
Verlegung im Rahmen des ertragsbedingt erforderlichen Flächenwechsels bei gleich 
bleibender Größe der Anbaufläche. 

 
4. Rodung, Kahlschlag und in der Wirkung gleichkommende Maßnahmen (zu Nr. 6.13) 
 
Ein Kahlschlag liegt vor, wenn auf einer Waldfläche alle aufstockenden Bäume in einem oder 
in wenigen kurz aufeinander folgenden Eingriffen entnommen werden, ohne dass bereits 
eine ausreichende übernehmbare Verjüngung vorhanden ist und daher durch die 
Hiebsmaßnahme auf der Fläche Freilandbedingungen (Klima) entstehen. 
 
Eine dem Kahlschlag gleichkommende Maßnahme ist eine Lichthauung, bei der nur noch 
vereinzelt Bäume stehen bleiben und dadurch auf der Fläche ebenfalls 
Freiflächenbedingungen entstehen. 
 
Ein Kahlschlag kann auch entstehen, wenn zwei oder mehrere benachbarte Waldbesitzer 
Hiebe durchführen, die in der Summe zu den o.g. Freiflächenbedingungen führen.  
 
Dagegen sind Hiebmaßnahmen eines oder mehrerer Waldbesitzer auf räumlich getrennten 
Teilflächen zulässig, wenn sie die Flächenobergrenzen dieser Verordnung lediglich in der 
Summe überschreiten.  
 
Unter Kalamitäten sind Schäden durch Windwurf, Schneebruch oder durch Schädlingsbefall 
zu verstehen, deren Beseitigung nur durch die Entnahme aller geschädigten Bäume und 
daher u. U. nur durch Kahlschlag möglich ist.  
 



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 5 / 2019

–  45  –



Amtsblatt für den Landkreis Forchheim Nr. 5 / 2019

–  46  –

6.
Bekanntmachung

Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und
Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim

 
Die Haushaltssatzung 2019 des Zweckverbandes für Rettungsdienst
und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim vom 06.12.2018
wurde im Oberfränkischen Amtsblatt der Regierung von Oberfran-
ken Nr. 2 vom 26.02.2019 auf Seite 12 amtlich bekanntgemacht.
Art. 41 Abs. 1 KommZG wurde beachtet.
 
Bamberg, 27.02.2019

Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung
Bamberg-Forchheim

5.

Der Landkreis Forchheim bietet zum 01. September 
2020 mehrere Ausbildungsplätze 

 
zum Beamten/zur Beamtin (m/w/d)

für die zweite Qualifikationsebene in 
der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen

an. Detaillierte Informationen über die Modalitäten und Voraussetzungen, 
die Bestandteil dieser Stellenausschreibungen sind, finden Sie auf unserer 
Homepage unter: www.landkreis-forchheim.de und dort unter der 
Rubrik Karriere. 


